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 Wien, am 13. September 2017 
  
 Geschäftszahl (GZ): BMWFW-10.101/0322-IM/a/2017 

 

 
In Beantwortung der schriftlichen parlamentarischen Anfrage Nr. 13823/J betreffend 

"Vermögensbestände und -Struktur der Wirtschaftskammer", welche die Abgeordne-

ten Josef Schellhorn, Kolleginnen und Kollegen am 13. Juli 2017 an mich richteten, 

stelle ich fest: 

 
 
Antwort zu Punkt 1 der Anfrage: 

 

Die von der Wirtschaftskammer Österreich dazu zur Verfügung gestellten Daten sind 

in Anlage 1 enthalten. Wo bezeichnet, ist auf die Beantwortungen der parlamentari-

schen Anfragen Nr. 8870/J und 10363/J zu verweisen. 

 

 

Antwort zu den Punkten 2a und 2b der Anfrage: 

 

Die von der Wirtschaftskammer Österreich dazu zur Verfügung gestellten Daten sind 

in Anlage 1 enthalten. Das Eigenkapital umfasst ausschließlich Rücklagen. Ein                  

separater Ausweis von Investitionsrücklagen und sonstigen Rücklagen ist in der       

Haushaltsordnung nicht vorgesehen. Wo bezeichnet, ist auf die Beantwortung der    

parlamentarischen Anfrage Nr. 10363/J zu verweisen. 

 

 

Antwort zu den Punkten 2c und 2d der Anfrage: 

 

Die von der Wirtschaftskammer Österreich dazu zur Verfügung gestellten Daten sind 

in Anlage 1 enthalten. Die darin ausgewiesenen sonstigen Rückstellungen enthalten 

alle Rückstellungen mit Ausnahme der Steuerrückstellungen. Eine weitere Unter-
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gliederung sieht die Haushaltsordnung nicht vor. Der Ausweis von Verbindlichkeiten 

aus Darlehen ist in der Haushaltsordnung nicht vorgesehen. 

 

 

Antwort zu Punkt 3 der Anfrage: 

 

Die von der Wirtschaftskammer Österreich dazu zur Verfügung gestellten Daten sind 

in Anlage 2 enthalten. 

 

 

Antwort zu Punkt 4 der Anfrage: 

 

Die von der Wirtschaftskammer Österreich dazu zur Verfügung gestellten Daten sind 

in Anlage 2 enthalten. Der Anstieg der Waren- und Leistungserlöse für das Jahr 2016 

ist auf nicht ergebniswirksame Umgliederungen (weiterverrechnete Mietauf-

wendungen) zurückzuführen, die aufgrund des Rechnungslegungsänderungsgesetzes 

2014 für alle Rechnungsabschlüsse nach dem 31. Dezember 2015 erforderlich waren. 

 

 

Antwort zu den Punkten 5 und 7 der Anfrage: 

 

Die von der Wirtschaftskammer Österreich dazu zur Verfügung gestellten Daten sind 

in Anlage 2 enthalten. Wo bezeichnet, ist auf die Beantwortung der parlamentarischen 

Anfrage Nr. 11748/J zu verweisen.  

 

 

Antwort zu Punkt 6 der Anfrage: 

 

Die von der Wirtschaftskammer Österreich dazu übermittelten Daten sind in Anlage 2 

enthalten. In den Personalausgaben sind auch die Ausgaben für allenfalls refundiertes 

Personal enthalten. Hinsichtlich der Vollzeitäquivalente der Wirtschaftskammer 

Österreich ist auf die Beantwortung der parlamentarischen Anfrage Nr. 11748/J zu 

verweisen. Die abgefragten daraus resultierenden Gesamtpersonalausgaben sind im 

Rechnungsabschluss 2016 der Wirtschaftskammer Österreich nicht separat ausge-

wiesen. Die dort ausgewiesenen Gesamtpersonalausgaben im Jahr 2016 in Höhe von 

€ 100.508.920 beinhalten nicht nur die Kosten für die Vollzeitäquivalente der 
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Wirtschaftskammer Österreich, sondern darüber hinaus auch die Kosten für bei den 

Wirtschaftsdelegierten an den AußenwirtschaftsCentern angestelltes Personal. Da 

dieses Personal somit in den angegebenen Vollzeitäquivalenten nicht enthalten ist, ist 

es nicht möglich, die angegebenen Gesamtpersonalausgaben zu den Vollzeit-

äquivalenten in Beziehung zu setzen. 

 

 

Antwort zu Punkt 8 der Anfrage: 

 

Die von der Wirtschaftskammer Österreich dazu zur Verfügung gestellten Daten sind 

in Anlage 1 enthalten. Wo bezeichnet, ist auf die Beantwortungen der parlamentari-

schen Anfrage Nr. 10513/J der XXIV. Gesetzgebungsperiode und der parlamentari-

schen Anfrage Nr. 6334/J zu verweisen.  

 

 

Antwort zu Punkt 9 der Anfrage: 

 

 

 

 

Dr. Harald Mahrer 

 

Anlagen 
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